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 BetreUUnGsrecht

Das neue Betreuungsrecht – auswirkungen auf die Wohnungs-
eigentumsverwaltung

ziel der neuregelung
mit dem Gesetz zur reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts 
vom 04.05.2021 tritt eine umfassende reform des Betreuungsrechts zum 
01.01.2023 in Kraft, die auch auswirkungen auf die Verwaltungstätigkeit 
im Wohnungseigentumsrecht hat.
Der Gesetzgeber hat insbesondere entschieden, dass die Selbstbestim-
mung des Betreuten gestärkt werden soll und ihm mehr eigene entschei-
dungsbefugnisse eingeräumt werden sollen. Damit soll die Teilhabe des 
Betreuten am rechtsleben gestärkt werden. Dies wird durch entschei-
dende Änderungen in den neu gefassten §§ 1821 und 1823 BGB deutlich. 
Das Verhältnis zwischen Betreuer und Betreutem wird nunmehr bestimmt 
durch den Grundsatz der erforderlichkeit, der unterstützenden entschei-
dungsfindung und der ausschließlichen Berücksichtigung der Wünsche 
des Betreuten. Dies geht einher mit einer faktischen Begrenzung der Ver-
tretungsmacht des Betreuers.
Der Betreuer soll nur noch handeln, wenn der Betreute es tatsächlich nicht 
kann. Der Betreuer soll nur Hilfestellung geben, wenn es gebraucht wird. 
Damit wird eine wesentliche aufgabe des Betreuers künftig darin liegen, 
im rahmen der unterstützenden entscheidungsfindung zusammen mit 
dem Betreuten herauszufinden, was dieser selbst regeln kann und was der 
Betreuer regeln muss. Handelt der Betreuer, hat er sich nunmehr nur noch 
nach den Wünschen des Betreuten zu richten. Die bisherige orientierung 
am Wohl des Betreuten ist nicht mehr maßgeblich. ausgenommen sind 
Wünsche, die die Person oder das Vermögen des Betreuten erheblich ge-
fährden würden.
Schlussendlich zeigt die neufassung des § 1823 BGB, wonach der Betreuer 
den Betreuten gerichtlich und außergerichtlich vertreten kann, dass es Ziel 
des neuen Betreuungsrechtes ist, den Betreuten soweit wie möglich selbst 
handeln zu lassen.
 
auswirkungen auf das Wohnungseigentumsrecht
Für die Feststellung, ob für den Wohnungseigentümer eine Betreuung an-
geordnet und ein Betreuer bestellt ist, wird der Verwalter auch zukünftig 
auf die Selbstauskunft des Betreuten oder die anzeige des Betreuers an-
gewiesen sein. Das Betreuungsgericht ist weder zur auskunft verpflichtet, 
noch dazu befugt.
ist bekannt, dass eine Betreuung besteht, muss geklärt werden, welchen 
aufgabenkreis mit welchen aufgabenbereichen die Betreuung umfasst. 
Die Verwaltung von Wohneigentum wird durch den aufgabenbereich „Ver-
mögenssorge“ umfasst. allerdings bedeutet die anordnung dieses aufga-
benbereiches nicht automatisch, dass der Betreuer handeln darf oder wird, 
da es auch hier Bereiche geben kann, in denen ein geschäftsfähiger Betreu-
ter selbst handeln will und soll. KanzleI · ForUM
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Zu beachten ist immer, dass eine Betreuung keinen einfluss auf die Geschäftsfähigkeit hat.
Für den Verwalter ist es jedoch von großer Bedeutung zweifelsfrei festzustellen, an wen er sich bei an-
geordneter Betreuung zu wenden hat.
Der Betreuer ist allein zuständig, wenn der Betreute geschäftsunfähig ist. Verlässliche informationen 
hierüber kann der Verwalter nur über den Betreuer erlangen.
ist der aufgabenbereich Vermögenssorge und ein einwilligungsvorbehalt angeordnet, kann der Verwal-
ter sicher sein, dass der Betreute nur mit Beteiligung des Betreuers rechtlich wirksam handeln kann.
im Übrigen konnte der geschäftsfähige Betreute nach altem recht selbst wirksam handeln, der Betreu-
er konnte ihn jedoch innerhalb seines aufgabenbereiches auch wirksam vertreten. Dies konnte dazu 
führen, dass es zu widersprüchlichen rechtsgeschäften kam, die beide wirksam waren.
Diese Konstellation soll es zukünftig nicht mehr geben, da sich der Betreuer zurückhalten soll, wenn der 
Betreute selbst handeln kann und will.
Der Verwalter sollte jedoch auch weiterhin wegen § 131 i BGB Willenserklärungen, die gegenüber dem 
Wohnungseigentümer abzugeben sind, sowohl an den Betreuer als gesetzlichen Vertreter, als auch an 
den Betreuten richten.
Die ladung zur eigentümerversammlung ist, sofern der Betreuer, dessen aufgabenbereich die Vermö-
genssorge umfasst, einschätzt, dass der Betreute die zu behandelnden angelegenheiten selbst bewälti-
gen kann, nur an den Betreuten zu richten.
Bestehen für den Verwalter Zweifel und will er ladungsmängel vermeiden, schadet eine zusätzliche 
ladung an den Betreuer jedoch nicht.
Für die Teilnahme an der Versammlung steht die Frage der Verletzung des Grundsatzes der nichtöffent-
lichkeit, wenn Betreuer oder Betreuter teilnehmen, ohne dazu berechtigt zu sein.
ist der Betreute zur selbständigen Teilnahme und abstimmung in der lage, hat der Betreuer kein anwe-
senheitsrecht mehr, selbst wenn die Verwaltung von Wohnungseigentum zu seinem aufgabenbereich 
gehört.

Betreuungsrecht – stock.adobe.com
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Das hat der Verwalter im Vorfeld der Versammlung mit dem Betreuer und dem Betreuten zu klären.
möchte der Betreute zu seiner unterstützung jedoch vom Betreuer begleitet werden, dürfte er jedoch 
einen anspruch auf Zulassung als Berater haben. erklärt der Betreuer, dass der Betreute nur über ein-
zelne Themen abstimmen kann, so ergibt sich aus dem Grundsatz der erforderlichkeit für die übrigen 
Themen ebenfalls ein Teilnahmerecht des Betreuers.
Bei anordnung des einwilligungsvorbehaltes bedürfen die Handlungen des Betreuten für ihre Wirk-
samkeit der Zustimmung des Betreuers, daher besteht hier ein Teilnahmerecht des Betreuers.
Das abstimmungsrecht folgt den vorgenannten Sachverhalten.
ist der Betreute geschäftsfähig und in der lage, wird sich der Betreuer zurückhalten und den Betreuten 
abstimmen lassen. im Falle des einwilligungsvorbehaltes stimmt ebenfalls der Betreute ab, der gleich-
zeitig anwesende Betreuer kann dann ad hoc genehmigen.
Schwierig wird es, wenn der geschäftsfähige Betreute abstimmt, sein Betreuer ihn aber für unfähig hält 
und aufgrund seiner Vertretungsmacht mit anderem ergebnis abstimmt. Hier sind beide Stimmen wirk-
sam. Der Versammlungsleiter hat hier jedoch die Stimme des geschäftsfähigen Betreuten zu werten.
Fazit
Die mitwirkung von Wohnungseigentümern an der Wohnungseigentumsverwaltung, für die eine Be-
treuung angeordnet ist, wird für die Gemeinschaft und den Verwalter aufwendiger werden. entschei-
dend wird sich hier eine konstruktive Zusammenarbeit mit den Betreuern auswirken.
 
angela Glöckner
Dipl.-Juristin 

verkehrssicherungspflicht des vermieters  
im Winter
 
Das Jahr neigt sich dem ende und der Winter 
hat bereits begonnen. auch wenn die winterliche 
landschaft schön anzusehen ist, so bringen eis 
und Schnee auch zahlreiche Gefahren mit sich. 
insbesondere stellt sich hierbei die Frage, wen 
trifft die Verkehrssicherungspflicht? Wer ist für 
die räum- und Streupflicht verantwortlich?
 
Wer?

Zunächst sollte hierbei kurz erläutert werden, 
was unter Verkehrssicherungspflicht zu verste-
hen ist. Demnach ist der eigentümer verpflichtet, 
sein Grundstück derart zu unterhalten, dass kein 
mieter bzw. deren Besuch zu Schaden kommt. 
mithin ist grundsätzlich der eigentümer eines 
Grundstücks für die räum- und Streupflicht ver-
antwortlich.
 
Für die einhaltung der Verkehrssicherungspflicht 
kann der eigentümer auch auf einen Hausmeister-

dienst oder andere Dritte zurückgreifen. Die hier-
bei anfallenden Kosten können im rahmen der 
Betriebskostenabrechnung auf den mieter umge-
legt werden, soweit dies im mietvertrag entspre-
chend vereinbart ist.
 
auch wäre es möglich, die räum- und Streupflicht 
auf den mieter zu übertragen. Dies bedarf aller-
dings einer ausdrücklichen regelung im miet-
vertrag. ein kurzer Hinweis in der Hausordnung 
würde nicht genügen. Sollte die Verpflichtung 
nachträglich auf den mieter übertragen werden, 
bedarf dies einer beidseitigen Vereinbarung. Die 
Verpflichtung sollte zudem möglichst konkret 
gestaltet sein. Sollte die Pflicht auf mehrere mie-
ter wirksam übertragen worden sein, muss der 
Vermieter einen Plan erstellen, um die jeweilige 
Verantwortlichkeit zu klären. Die erforderlichen 
materialien für die erfüllung der räum- und 
Streupflicht sind grundsätzlich vom Vermieter zu 
stellen.

  MIetrecht
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in jedem Fall ist der Vermieter verpflichtet, seinen 
ausgewählten erfüllungsgehilfen zu kontrollieren.  
 
Wo und WIe?

Die Streu- und räumpflicht besteht auf dem 
Grundstück des eigentümers. Hierbei müssen 
sämtliche Gehwege, außentreppen sowie ein-
gänge und Zugänge nutzbar sein, ohne dass eine 
Gefährdung gegeben ist. Bei den angrenzenden 
öffentlichen Verkehrswegen trägt grundsätzlich 
die Gemeinde die Verkehrssicherungspflicht. al-
lerdings überträgt die Gemeinde diese Pflicht 
meist per Satzung auf die anlieger. Für den kon-
kreten aufgabenumfang sollte ein Blick in die ent-
sprechende Satzung geworfen werden.
im Übrigen richtet sich der umfang der Streu- 
und räumpflicht nach dem einzelfall. Hierbei 

kommt es auf das Verkehrsaufkommen und die 
Häufigkeit der Benutzung durch die mieter bzw. 
Fußgänger an. in jedem Fall muss ein rutschfester 
Durchgang vorhanden sein, wobei zwei Personen 
gefahrlos aneinander vorbeigehen können sollten.
 
Wann?

Die rechtsprechung hat zur räum- und Streu-
pflicht allgemein gültige Grundsätze entwickelt. 
So gilt bei winterlichen Wetterverhältnissen die 
Pflicht, werktags von ca. 7:00 uhr bis 20:00 uhr 
und an Sonn- und Feiertagen ab 9:00 uhr (BGH, 
urteil vom 12.6.2012 – Vi Zr 138/11) der Ver-
pflichtung nachzukommen.
 
Michelle Freitag
rechtsanwältin 

Verkehrsschild Ice – stock.adobe.com
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 MIetrecht 

Die „Garage aus DDr-zeiten“ – 2022 läuft die letzte fest datierte Übergangsfrist ab

Was nach dem heutigen recht unmöglich ist, war im rechtssystem der DDr fest verankert – eigentum 
an Grundstücken und Gegenständen konnten auseinanderfallen. Grundlage hierfür waren regelmäßig 
nutzungsverträge über die Grundstücke gemäß §§ 312 – 315 des Zivilgesetzbuches der DDr.
 
Dem nutzer wurde die errichtung einer Garage ermöglicht und er konnte eigentum dann dieser erlan-
gen, als sei die Garage eine bewegliche Sache. Das eigentum am Grundstück blieb unberührt. Freilich 
konnten auch mehrere Garagen unterschiedlicher Personen auf einem Grundstück errichtet werden 
und die nutzer bildeten eine Garagengemeinschaft. Wegen derartiger Kollisionen mit der Dogmatik des 
BGB wurden infolge der Wiedervereinigung unter anderem in den art. 230 ff. des einführungsgesetzes 
zum BGB sowie dem Schuldrechtsanpassungsgesetz Übergangsregelungen geschaffen.
 
So können unter umständen auch heute noch eigentum an Grundstück und an der „Garage aus DDr-
Zeiten“ auseinanderfallen. Diese Konstellationen werden mit einigen ausnahmen nach dem heute gel-
tenden miet- und Pachtrecht des BGB abgewickelt. eine dieser ausnahmen läuft zum ende des Jahres 
2022 ab. nach der Übergangsregelung gemäß § 15 Schuldrechtsanpassungsgesetz ist der nutzer (und 
der eigentümer der Garage) bei Vertragsbeendigung nicht zur Beseitigung hälftig zu beteiligen, wenn 
der Grundstückseigentümer die Garage binnen eines Jahres nach der Vertragsbeendigung beseitigt. 
Der nutzer hatte das recht – nicht jedoch die Pflicht – das Gebäude selbst zu beseitigen. Hintergrund 
dieser regelung ist, dass der Gesetzgeber wegen der Verwendung gesundheitsschädlicher Baumate-
rialien mit erheblichen Kosten komplett aufzuerlegen, gab der Gesetzgeber als unverhältnismäßig an.
 
Diese ausnahmeregelung läuft zum 31.12.2022 ab. ab dann ist der nutzer, wie es § 546 BGB für „nor-
male“ Fälle vorsieht – zur rückgabe des Grundstückes entsprechend der vertraglichen Vereinbarung 
verpflichtet. Die vertragliche Vereinbarung sah im regelfall eine Freifläche vor und die Garage wurde 
erst nach abschluss der Vereinbarung gebaut. Damit ist der nutzer der „DDr-Garage“ ab dem Jahre 
2023 bei Vertragsbeendigung grundsätzlich zur Beseitigung auf eigene Kosten verpflichtet.
 
rené Illgen
rechtsanwalt
 

DDR-Garage – stock.adobe.com
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Der Bundesrat hat am 25.11.2022 einen Bundes-
tagsbeschluss zur aufteilung der Kosten der Co₂-
Kosten zwischen Vermietern und mietern nach ei-
nem Stufenmodell gebilligt. Das Gesetz wird nun 
zum 01.01.2023 in Kraft treten.
Zur Planung der wirtschaftlichen auswirkungen 
der beschlossenen Co₂-Kostenaufteilung stellt 
sich die Frage, woraus sich die emissionsfaktoren 
für die einzelnen Brennstoffarten und die Wärme-
lieferung ergeben.
 
in medien finden sich unterschiedliche Werte, so 
dass zu klären ist, welche Werte verbindlich sind. 
nach § 7 Brennstoffemissionshandelsgesetz (kurz 
BeHG) kann die Bundesregierung die anforderun-
gen an die ermittlung der Brennstoffemissionen 
durch Verordnung festlegen. Davon hat sie für die 
Jahre 2021 und 2022 mit der emissionsbericht-
erstattungsverordnung 2022 (kurz eBeV 2022) 
Gebrauch gemacht. Deren anwendungszeitraum 
endet jedoch zum ende 2022. eine nachfolgere-
gelung liegt als entwurf der eBeV 2030 vor, die 
dann im Zeitraum 2023 bis 2030 gelten soll. Die 
Verordnung müsste noch im Jahr 2022 beschlos-
sen werden, um dann zum 01.01.2023 in Kraft zu 
treten.
 
in anlage 2 Teil 4 eBeV 2030 findet sich eine um-
fangreiche Tabelle mit Standardwerten für emis-
sionsfaktoren der relevanten Brennstoffe für den 
Betrieb von Heizungsanlagen.
 

Brennstoff umrechnungsfaktor Heizwert
Heizwertbezogener 
emissionsfaktor

Heizöl zu Heizzwecken (Heizöl S) 1 t/t 39,5 GJ/t 0,0797 t Co2/GJ

Flüssiggas zu Heizzwecken 1 t/t 46,0 GJ/t 0,0655 t Co2/GJ

erdgas 3,2508 GJ/mWh 1 GJ/GJ 0,0558 t Co2/GJ

Braunkohlenbriketts rekord 1 t/t 19,0 GJ/t 0,0992 t Co2/GJ

leider ist die angabe in Tonnen pro Gigajoul (GJ) nicht sonderlich nutzerfreundlich. Weder wird Heizöl 
nach Tonnen bemessen verkauft, noch verwendet man im energielieferungsbereich angaben in Joul.
 
Für Heizöl ergibt sich aus den Standardwerten ein emissionsfaktor von 0,2664 kgCo2/kWhHi oder 2,6763 
kgCo2/l.
 
Bei erdgas wird in rechnungen zwischen dem Heizwert (Hi) und dem Brennwert (Hs) unterschieden. 
Bezogen auf den Heizwert ergibt sich ein emissionsfaktor von 0,2016  kgCo2/kWhHi und entsprechend 
ein brennwertbezogener emissionsfaktor von 0,1820 kgCo2/kWhHs.
 

 enerGIerecht 

emissionsfaktoren zur ermittlung  der co2-Kosten

CO2 Ausstoß – Strunz Alter  Rechtsanwälte PartG mbB
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aufgrund der derzeit ohnehin sehr hohen Brennstoffpreise wurden mit Änderung des BeHG vom no-
vember 2022 die Festpreise für die Tonne Co2 für die Jahre 2023 bis 2025 abgesenkt. Diese betragen 
jetzt noch 30 €/t Co2 für 2023 (zuvor 35 €/t Co2), 35 €/t Co2 für 2024 (zuvor 45 €/tCo2) und 45 €/t 
Co2 für 2025 (zuvor 55 €/t Co2).
 
Damit ergeben sich folgende aufschläge auf den netto-lieferpreis:
 

 GesellschaFtsrecht 

stundungen und ratenzahlungen zugunsten von Mietern – haftungsgefahr für vorstände und  
Geschäftsführer?

anlässlich der aktuellen wirtschaftlichen entwicklungen der letzten beiden Jahre, vornehmlich durch 
die steigenden energie- und Verbraucherpreise sowie eine hohe inflation bedingt, sind viele mieter in 
finanzielle Schwierigkeiten geraten. Dies wirkt sich seit mehreren monaten auch auf die Zahlung von 
mieten, Betriebskostenvorauszahlungen sowie nachzahlungen nach abrechnung selbiger aus. mit 
Blick auf die wohl weiterhin noch mindestens ein Jahr erhöhten Kosten für Heizung und Strom er-
gibt sich für Wohnungsunternehmen die dringende notwendigkeit, ihre liquidität zu schützen und die 
mietenbuchhaltung engmaschig zu überwachen. ein probates instrument für säumige mietzahlungen 
sind daher Stundungs- sowie ratenzahlungsvereinbarungen, die auch eine Vielzahl unserer mandanten 
bereits nutzen.
Dabei ist von den Geschäftsführern und Vorständen der Wohnungsunternehmen stets die eigene Ver-
antwortlichkeit im rahmen ihrer leitungsfunktion im auge zu behalten. Die Geschäftsführungsbefug-
nis umfasst alle zur Verfolgung des Gesellschaftszwecks erforderlichen gewöhnlichen maßnahmen, 
also sämtlichen tatsächlichen und rechtlichen Handlungen, die der gewöhnliche Betrieb des Han-
delsgewerbes der Gesellschaft mit sich bringt. Die Befugnisse des Geschäftsführers können im Ge-
sellschaftsvertrag beschränkt werden. Hierbei können z.B. die Vornahme einzelner Geschäfte von der 
Zustimmung der Gesellschafterversammlung abhängig gemacht werden. neben der Treuepflicht, dem 
Wettbewerbsverbot und auskunftspflichten ist grundsätzlich die Sorgfalt eines ordentlichen und ge-
wissenhaften Geschäftsleiters/Geschäftsmannes anzuwenden (§ 43 abs. 1 GmbHG, § 34 abs. 1 Satz 1 
GenG). Die Fallgruppen als auch die rechtsprechung zu dieser Thematik sind umfangreich und vielsei-
tig, prinzipiell haftet die GmbH-Geschäftsführung als auch das Vorstandmitglied einer Genossenschaft 
jedoch bei nichtbeachtung oder Verletzung dieses Sorgfaltsmaßstabs persönlich (§ 43 abs. 2 GmbHG, 
§ 34 abs. 2 GenG).

2023 2024 2025

erdgas in ct/kWh Hs 0,546 ct/kWh 0,637 c/kWh 0,819 ct{kWh

Heizöl in ct/l 8,04 ct/l 9,38 ct/l 12,06 c/l

eine Vorgabe der Berechnungsmethode bei Wärmelieferungsnetzen, die häufig auch durch verschiede-
ne energieträger gespeist werden, findet sich im BeHG nicht. Grund dafür ist, dass das BeHG bereits 
bei der Bepreisung der Brennstoffe ansetzt und sich daher nicht mit späteren umwandlungsstufen be-
schäftigen muss. Das ist aber auch der Grund, warum sich Wärmelieferanten häufig noch schwertun, 
einen verbindlichen emissionsfaktor für die von ihnen gelieferte Wärme zu beziffern. Spätestens in der 
Wärmelieferungsrechnung für 2022 ist der emissionsfaktor für die informationen nach § 3 Kohlendi-
oxidkostenaufteilungsgesetz durch den Wärme- bzw. Brennstofflieferanten anzugeben. Dieser Wert ist 
dann auch die Grundlage für die vorzunehmende aufteilung auf mieter und Vermieter.
 
Martin alter
rechtsanwalt
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Vorschlagsweise sollte Folgendes unbedingt beachtet werden:

• Prüfung der Klauseln in Gesellschaftsverträgen, Satzungen sowie anstellungsverträgen, inwie- 
 weit und bis zu welchen Wertgrenzen rechtsgeschäfte oder Willenserklärungen der Geschäfts- 
 leitungen grundsätzlich zustimmungs- oder genehmigungsfrei erfolgen dürfen
• Protokollierung und Beschlussfassung in den aufsichtsräten wegen prinzipieller Zustimmung für  
 Kreditgewährungen an Schuldner (mieter oder sonstige Dritte)
• Protokollierung und Beschlussfassung in den Gesellschafterversammlungen / Vertreter- oder 
 mitgliederversammlungen wegen prinzipieller Zustimmung für Kreditgewährungen an Schuld 
 ner (mieter oder sonstige Dritte), sofern dies erforderlich ist (z. B. wg. § 49 GenG)
• Definition von Gesamtkredithöchstgrenzen je Schuldner (z. B. 12 mieten)
• Definition einer zeitlichen Befristung der Kreditierung je Schuldner (z. B. 2 Jahre)
• entlastungsvereinbarungen für Verpflichtungen bei verbundenen mutter-Tochter-Schwester- 
 enkel-unternehmen (Stadtwerke, Verbandsgemeinschaften, Wasserwerke etc.)
• Bildung von rücklagen und Prüfung von Fremdfinanzierunginstrumenten (ausfallrisiken) in ab- 
 sprache mit Steuerberatern/ Wirtschaftsprüfern

im Bereich des mietforderungsmanagements als wesensimmanentes Grundlagengeschäft sollte daher 
unbedingt darauf geachtet werden, dass der Gewährung von Stundungen und ratenzahlungen – beide 
haben Darlehenscharakter – eine vernünftige unternehmerische entscheidung zugrunde liegt, welche 
auf belastbaren und substantiierten informationen basiert. Die eigenverantwortung der Geschäftslei-
tung ermöglicht zwar eine weiten Handlungsspielraum, welcher auch das bewusste eingehen von ri-
siken bis hin zur Gefahr einer Fehlbeurteilung oder Fehleinschätzung miteinschließt, gleichwohl sollten 
keine hohen Schäden riskiert werden, wenn keine vernünftigen geschäftlichen Gründe dafürsprechen. 
Sofern aber die liquidität durch großflächig drohenden Forderungsausfall erheblich gefährdet wird, 
sind weitreichende Handlungsspielräume durchaus realistisch.
Sollten sich Geschäftsführung oder Vorstandsmitglieder daher dafür entscheiden, ihre mieterschaften 
vor einer Kündigung des mietverhältnisses zu schützen und diese bei finanziellen Schwierigkeiten zu 
unterstützen, sollten auch bestimmte maßnahmen die Grundsätze für umfangreiche Stundungen und 
ratenzahlungsvereinbarungen flankieren.

Stundung– stock.adobe.com
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• einbindung von staatlichen leistungsansprüchen der Schuldner in die Vereinbarungen
• effizienzsteigerung bzw. umstrukturierung in mietenbuchhaltung, Controlling, Wohnungsver- 
 waltung und Kundenbetreuung sowie Schulung von Personal (z. B. Verwendung einheitlicher/ 
 vereinfachter muster)

in jedem Falle sollte beachtet werden, dass die Wohnungswirtschaft weder fremde insolvenz- noch 
inkassorisiken bei Schuldnern uferlos tragen darf, noch dass anreize zum aufbau von mietrückständen 
und Vermögensverfall bei Schuldner geschaffen werden. ein besonderes risiko stellen hierbei auch in-
solvenzanfechtungsansprüche dar. Die hierzu neue gläubigerfreundliche regelung in § 133 abs. 3 Satz 
2 inso stellt den abschluss von ratenzahlungsvereinbarungen oder Stundungen zwar nicht per se unter 
Verdacht einer anfechtbaren Handlung, gleichwohl ist das langzeitige Dulden von nicht unerheblichen 
Schulden verbunden mit unregelmäßigen Teilzahlungen durchaus risikobehaftet. Teilweise können im 
ungünstigsten Fall sämtliche nach- oder ratenzahlungen von Schuldnern für einen Zeitraum von 10 
Jahren rückwirkend an insolvenzmassen zu erstatten sein.
ansprüche von mietern auf Stundung oder ratenzahlung bestehen zum aktuellen Zeitpunkt nicht. So-
weit gesetzliche Zahlungsverweigerungsrechte (z. B. mietmoratorien und Kündigungsverbote der Ver-
mieter) bestehen, sollten diese in den Beschlussfassungen der unternehmensorgane sowie den Verein-
barungen mit den Schuldnern als ‘nicht in Stundungen oder ratenzahlungen einbezogen‘ klassifiziert 
werden.

sebastian tempel
rechtsanwalt
 

 MIetrecht 

versicherungsrechtliche entscheidungen und schlussfolgerungen für die Wohnraumvermietung

am 20.10.2021 urteilte der BGH, der Wohngebäudeversicherer habe nicht für nässeschäden aufgrund 
einer undichten Fuge zwischen Dusche und Wand einzustehen, weil insoweit Wasser nicht aus einer in 
Teil a § 3 nr. 3 S. 2 VGB 2008 genannten Quelle ausgetreten ist, az. iV Zr 236/20. Gewöhnliche Sili-
konfugen sind keine installationsgegenstände im Sinne des Kleinreparaturbegriffs der ii. BV, der mieter 
ist also nicht kostentragungspflichtig für die instandhaltung und –setzung. als sog. Wartungsfugen 
sollten sie nach 5 Jahren kontrolliert und ggf. erneuert werden. Sinnvoll erscheint es darüber hinaus, 
den mieter in einer anlage zum mietvertrag, in welcher weitere Hinweise zum umgang mit der miet-
sache enthalten sind, für die Problematik zu sensibilisieren und ihn auf seine anzeigepflicht für risse 
u. Ä. hinzuweisen. Der mieter ist zwar gemäß § 536 c BGB verpflichtet, dem Vermieter unverzüglich 
anzuzeigen, wenn sich im laufe der mietzeit ein mangel der mietsache zeigt oder wenn eine maßnahme 
zum Schutz der mietsache gegen eine nicht vorhergesehene Gefahr erforderlich wird. ob er schadhafte 
Fugen jedoch als mietmangel oder Gefahr in diesem ausmaß begreift, ist zweifelhaft.
 
Für schuldhafte und rechtswidrige Pflichtverletzungen haftet der mieter dem Vermieter, wenn diese 
kausal für einen Schaden des Vermieters sind, § 280 BGB. man denke an Wasserschäden durch eine 
nicht korrekt angeschlossene mischbatterie des mieters oder infolge eines undichten Waschmaschi-
nenschlauches, einen Brand verursacht durch eine umfallende Kerze oder durch einen unbeaufsichtigt 
erhitzten Topf und dergleichen mehr.
 
Schuld setzt mindestens leichte Fahrlässigkeit voraus, § 276 BGB. Diese Schwelle ist schnell über-
schritten.
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entschädigt die Wohngebäudeversicherung den Vermieter, geht der entschädigungsanspruch auf diese 
über, § 86 abs. 1 VVG. ist ein Schaden durch die Wohngebäudeversicherung abgedeckt, hat der mie-
ter deren Prämien häufig über die Betriebskostenumlage anteilig mitfinanziert. in diesem Fall leistet er 
faktisch die Beitragszahlungen anstelle des Versicherungsnehmers anteilig und sollte deshalb auch in 
den Genuss der Versicherungsleistungen kommen.  Die rechtsprechung hat über viele Jahrzehnte eine 
gefestigte rechtsprechung zu dieser Thematik begründet:
 
eine sog. ergänzende Vertragsauslegung ergebe, dass der Wohngebäude-Versicherer stillschweigend 
einen regreßverzicht zugunsten des Wohnraummieters für Fälle einfach fahrlässig verursachter Schä-
den erklärt habe, BGH 23.10.2016, az. iV Zr 52/14. Ziel des regressverzichtes sei es, das Dauerschuld-
verhältnis zwischen den mietparteien nicht unnötig zu belasten. Dieser Belastungsschutz gelte auch für 
den berechtigten untermieter, so olG Karlsruhe 13.03.2007, az. 8 u 13/06, aber nicht für den unbe-
rechtigte untermieter, vgl. lG Düsseldorf 17.10.2016, az. 21 S 257/14.
 
Für den Vermieter ergebe sich daraus die Pflicht, nicht den mieter, sondern die Versicherung nach einem 
leicht fahrlässig verursachten versicherungsrelevanten Schadensfall in anspruch zu nehmen. Sieht er 
davon ab, muss er den Schaden am mietobjekt gleichwohl auf eigene Kosten beseitigen, BGH ebd. Bis 
dahin darf der mieter dementsprechend die miete evtl. sogar mindern! Würde der Vermieter den mie-
ter auf Schadenersatz in anspruch nehmen, könnte dieser eigene Schadenersatzansprüche in gleicher 
Höhe gegen den Vermieter aufrechnen, die auf der Verletzung der Pflicht zur inanspruchnahme der 
Versicherung beruhen, §§ 241, 280, 387 BGB. Der mieter muss aber seine durch den Brand zerstörten 
Sachen selbst entsorgen, BGH 21.01.2014, az. Viii Zr 48/13. Schon bei grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zungen darf jedoch der Vermieter bzw. die Versicherung den mieter auf Schadenersatz bzw. regress in 
anspruch nehmen, BGH 8.11.2000, az. iV Zr 298/99; 26.10.2016, az. iV Zr 52/14.
 

Fire flames – stock.adobe.com
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Wie ordnet die rechtsprechung Fehlverhalten des mieters ein?
 

• leichte Pflichtwidrigkeit durch kurzzeitiges Verlassen der Küche bei versehentlich angeschalte- 
 nem aber funktionstüchtigen Ceranherd, olG Sachsen-anhalt 11.11.2013, az. 6 u 21/13; bei  
 Brand durch entzündung von Öl in einem Topf auf dem Herd, den ein 12-jähriges Kind darauf 
 abgestellt und vergessen hat, BGH 21.1.2014, az. Viii Zr 48/13

• grobe Fahrlässigkeit bei bewusstem entweichenlassen von Butangas in geschlossenem raum 
 zur Herstellung von Cannabisöl ohne angeschlossenes Verbrauchsgerät; Benutzung von Brenn- 
 spiritus an einem offenen Kamin, lG oldenburg 22.06.2021, az. 16 o 4029/20

 
 
Für den Vermieter bietet die inanspruchnahme der Versicherung anstelle des schadensstiftenden mie-
ters auch den Vorteil, dass die Versicherung meist eine neuwertentschädigung zahlt, zugunsten des 
mieters aber stets der sog. abzug neu für alt (Zeitwertabzug) anwendung finden muss.
 
Falls der leicht fahrlässig schadensstiftende mieter selbst eine Privathaftpflichtversicherung abge-
schlossen hat, die eintrittspflichtig ist, darf der Wohngebäudeversicherer zwar den mieter nicht in re-
greß nehmen, weil dieser sonst für seine freiwillige Privatvorsorge bestraft würde. Da aber ein Fall der 
mehrfachversicherung vorliegt, muss der Privathaftpflichtversicherer dem Wohngebäudeversicherer 
anteilig ausgleich leisten, § 78 abs. 2 Satz 1 VVG entsprechend.
 
im Falle der groben Fahrlässigkeit haftet der mieter ggf. quotal, bei Vorsatz vollständig allein.
 
Besondere aufmerksamkeit gilt derzeit der entwicklung der rechtsprechung zur Haftung bei akku-
Bränden. Die damit einhergehenden risiken sind allgemein deutlich unterschätzt, da kaum ein Verbrau-
cher die Bedienungsanleitungen hierzu beachtet, die im Wesentlichen auch der Haftungsfreizeichnung 
der Hersteller dienen sollen. Das laden von lithium-akkus ist für nahezu jeden inzwischen alltag gewor-
den, ohne zu beachten, dass diese akkus eine besondere Brandgefahr darstellen können und deshalb 
das laden nicht in der nähe leicht brennbarer Gegenstände stattfinden darf, defekte oder tiefenentla-
dene akkus nicht mehr geladen werden dürfen, akkus unbekannter Herkunft (z. B. gebraucht erwor-
ben) zusätzlich nur unter aufsicht und dergleichen mehr. Das olG Bamberg hat bspw. am 12.06.2019 
zu az. 1 u 34/19 verkündet, das im Keller neben Kleidungsstücken u. v. m. erfolgte unbeaufsichtigte 
laden eines lithium-akkus in gebraucht in einer onlinebörse für 8 € erworbenen Spielzeughelikopter 
stelle ein grob fahrlässiges Verhalten dar. Der Schaden belief sich auf über 30 T€.
 
 
noreen Walther
rechtsanwältin
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 In eIGener sache

spende für den sonnenstrahl e. v. Dresden – Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche

am 17. november 2022 konnten wir dem Geschäftsführer des Sonnenstrahl e. V. Dresden im namen 
unserer Kanzlei eine Spende von 1.000 eur überreichen.

Hiermit wird u. a. ermöglicht, dass Familienmitglieder von krebserkrankten und im uniklinikum Dres-
den behandelten Kindern in Gästewohnungen in unmittelbarer nachbarschaft der Kinderonkologie un-
terkommen können, wenn sie von weiter her anreisen müssen und während der Therapien vor ort ihre 
Kinder begleiten.

Wir möchten hiermit ein Zeichen der Solidarität mit den Schwachen und Kranken unserer Gesellschaft 
setzen.
 

In eigener Sache_Spendenfoto


